
T a g e s o r d n u n g 
 
 

für die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs-, Bau- und 
Umweltausschusses am Dienstag, dem 29.06.2010, 18.00 Uhr Rathaus der Stadt Werl. 

 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 
  
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
Nr. Nr.   
 
1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie 

der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO 
 
2  Einwohnerfragestunde 
 
3 202 Windenergienutzung in der Stadt Werl 
 
4 203 Abschluss der Lärmaktionsplanung der Stadt Werl (Stufe 1) 
 
5 201 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 "Möbelhaus 

Turflon" 
hier:- Änderungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB und § 

12 Abs. 1 BauGB 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 

BauGB 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
6 200 78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl (Büderich) 

hier:- Änderungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB i.V.m. 
der Aufhebung des Beschlusses vom 17.02.2009 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 
7 199 Satzung über die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in die im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
für den Ortsteil Holtum 
hier:- Einleitung des Verfahrens zur 3. Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 3 BauGB 
- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB  
- Freigabe zur Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 



 
8 145a Ausbau der Bushaltestelle Agathastraße in Werl-Holtum 
 
9 198 Instandsetzung von Wirtschaftswegen 
 
10 204 Maßnahmen der Straßenunterhaltung 2010 
 
 
 
Mitteilungen: 
 
11 207 Bekämpfung der Herkulesstaude im Stadtgebiet Werl 
 
 
 
Anträge: 
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S t a d t  W e r l        Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    202 
TOP                      

zur  öffentlichen  nicht öffentl. Sitzung des 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
29.06.2010 
      
      

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründg. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen                nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                   nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 10.06.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL Allg. 
Vertreter 

BM 

AZ   Schu      
 

Sachdarstellung: 
 

Windenergienutzung in der Stadt Werl 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Werl sind seit Rechtskraft der 52. Änderung 
des Flächennutzungsplanes am 18.01.1999 zwei Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen dargestellt (Fläche 1 in Brünningsen, Fläche 2 in Mawicke). Mit 
der Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Flächen-
nutzungsplan nutzt die Stadt Werl die Möglichkeit, die Ansiedlung von Windener-
gieanlagen planungsrechtlich zu steuern. Die Zonen stellen die Entscheidung der 
Stadt dar, dass hier dieser Nutzung grundsätzlich Vorrang vor anderen Belangen 
gebühren soll, im restlichen Stadtgebiet dafür diese Nutzung in der Regel nicht 
stattfinden soll. In § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch heißt es dazu, dass einem 
Vorhaben, das außerhalb dieses Planungsraumes liegt, die gemeindliche „positive 
Standortzuweisung“ an anderer Stelle als öffentlicher Belang in der Regel entge-
gensteht (sog. Planungsvorbehalt).  
 Die Darstellung der Konzentrationsflächen in Brünnigsen und Mawicke erfolgte 
auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 1996.  
 
 
Möglichkeiten zur Förderung der Windenergienutzung 
 
Eine Förderung der Windenergienutzung im Stadtgebiet Werl ist einerseits in der 
Ermöglichung von Repowering vorhandener Windenergieanlagen innerhalb der 
ausgewiesenen Konzentrationszonen sowie andererseits in Form der Ausweisung 
weiterer bzw. Vergrößerung vorhandener Konzentrationsflächen zu sehen. Es ist 

http://www.context-gmbh.de


 

 2 

ggf. auch für das Repowering alter Anlagen die Abgrenzung der vorhandenen 
Konzentrationszonen zu ändern.  
    
Die Darstellung veränderter vorhandener oder neuer Konzentrationsflächen im 
Flächennutzungsplan ist formal in einem Bauleitplanverfahren gem. Baugesetz-
buch durchzuführen, in dem u.a. öffentliche und private Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen sind und Detaillfragen abschließend zu 
klären sind. 
 
Studie zur Windenergienutzung in der Stadt Werl, BKR Essen, 2008 
 
Geänderte Rahmenbedingungen sowie das Vorliegen mehrerer Anträge zur Er-
richtung von Windkraftanlagen führten zur Notwendigkeit einer erneuten Be-
trachtung des Stadtgebietes im Hinblick auf die Ermittlung möglicher Potenzial-
flächen für die Windenergienutzung. Im November 2008 wurde die „Studie zur 
Windenergienutzung in der Stadt Werl“, Büro für Kommunal- und Regionalpla-
nung, Essen, dem Fachausschuss vorgestellt (siehe auch 
http://www.werl.de/rathaus/planenundbauen/stadtplanung/2008-11-
20_Windkraft_Werl_komplett.pdf.)  
 
Die „Studie zur Windenergienutzung in der Stadt Werl“ vermittelt als gesamt-
städtische Standortanalyse eine erste Einschätzung planungsrechtlich möglicher 
Standorte zur Windenergienutzung, deren Eignung im nachzufolgenden Bauleit-
planverfahren im Detail herauszustellen ist. Vertiefende Untersuchungen von Ein-
zelaspekten (z.B. Artenschutz, Immissionsschutz) sind nicht Gegenstand der Stu-
die.  
  
Im Ergebnis empfiehlt der Gutachter drei Potenzialflächen, von denen sich die 
Flächen 1 und 2 westlich und südwestlich von Westhilbeck als neu hinzukom-
mende Flächen darstellen, während es sich bei  Fläche 3 um eine Änderung der 
Abgrenzung der vorhandenen Konzentrationszone in Brünningsen handelt. 
 
 Aufgrund des europäischen Vogelschutzgebietes „Hellwegbörde“ empfiehlt der 
Gutachter, die vorhandene Konzentrationszone in Mawicke aufzuheben, so dass 
hier nach Abbau der vorhandenen Anlagen keine weiteren Anlagen errichtet wer-
den können. 
 
Vorliegende Anträge/Absichtserklärungen zur Windenergienutzung in 
Werl 
 

1. 05.11.2009: „Interessengemeinschaft Westhilbeck“  
 

Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung einer 
Windvorrangzone in Westhilbeck (siehe auch Mitteilung 53 vom 
17.11.2009). Dabei bezieht sich die Antragstellerin auf die Ergebnisse der 
„Studie zur Windenergienutzung in der Stadt Werl“ (s. auch www.werl-
hilbeck.de / Pro Windenergieanlagen in Westhilbeck - Internetseite).  

 
2. 09.12.2009 und 11.01.2010: „Interessengemeinschaft gegen weitere 

Windkraftanlagen in Hilbeck“ 
 

Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes zu verzichten und keine 
weitere Windvorrangzone in Hilbeck auszuweisen. 

http://www.werl.de/rathaus/planenundbauen/stadtplanung/2008-11
http://www.context-gmbh.de
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Antrag die „Studie zur Windenergienutzung in der Stadt Werl“ nicht mehr 
als Grundlage für die Änderung des Flächennutzungsplanes in der Stadt 
Werl heranzuziehen. 
 
Antrag der Interessengemeinschaft Westhilbeck auf Änderung des Flä-
chennutzungsplanes zur Ausweisung einer Windvorrangzone in Westhilb-
eck vom 05.11.2009 zurückzuweisen und den Flächennutzungsplan nicht 
zu ändern. 
 
Zu weiteren Informationen s.  www.werl-hilbeck.de / Interessengemein-
schaft gegen weitere Windenergieanlagen in Hilbeck / hier informieren. 

 
3. Absichtserklärung der Stadtwerke Werl / Entsorgungswirtschaft Soest 

 
Im Rahmen des Green Gecco Projektes der RWE zur Errichtung eines Bio-
massekraftwerks beabsichtigen die Stadtwerke Werl und die ESG Soest die 
Errichtung einer Windkraftanlage an den Abfallanlagen der ESG, Scheidin-
ger Straße. 
 
Zusätzlich hat die ESG Soest einen separaten Antrag zur Errichtung von 1-
3 Windkraftanlagen an den Abfallanlagen gestellt. 
  

4. Anlagenbetreiber in Mawicke 
 

Absichtserklärung eines Betreibers der Windkraftanlagen in Mawicke zum 
Repowering einer Anlage in Mawicke; Plädieren aufgrund des sehr guten 
Windstandortes für die Erweiterung der Konzentrationsfläche in Mawicke.  

 
5. Verschiedene Anträge zur Errichtung von Windkraftanlagen im nordöstli-

chen Stadtgebiet (Gemarkung Oberbergstraße/Mawicke) 
 
 
Aktuelle Entwicklungen im Konfliktfeld Windenergienutzung und europä-
isches Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ 
 
Bei den Hellwegbörden handelt es sich um eines der geeignetsten Gebiete für 
Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig besitzt der Raum eine 
hohe Bedeutung für den Vogelschutz, so dass ein großer Anteil auch des Werler 
Stadtgebiets als Teil des EU Vogelschutzgebietes „Hellwegbörde“ ausgewiesen 
ist. Hier leben verschiedene streng geschützte Arten wie z.B. Wiesenweihe, 
Rohrweihe und Rotmilan mit signifikanten Bestandsgrößen. Vor dem Hintergrund 
des hohen Gefährdungsgrades wird in der Praxis nicht selten von einer hohen 
Empfindlichkeit der geschützten Vogelarten gegenüber Windenergieanlagen aus-
gegangen. Dieser Annahme liegen bislang jedoch noch keine wissenschaftlich 
abgesicherten Erkenntnisse zugrunde, so dass der in derzeitiger Praxis geübte 
Ausschluss von weiteren Windenergieanlagen im bzw. in Nähe eines Vogel-
schutzgebietes allein auf dem Vorsorgeprinzip basiert. Dieses Prinzip liegt auf-
grund fehlenden Vorliegens wissenschaftlich fundierter anderslautender Aussa-
gen korrekterweise auch der „Studie zur Windenergienutzung in der Stadt Werl“ 
zugrunde, was zu der Empfehlung führt, z.B. die Konzentrationsfläche in Mawicke 
aufzuheben.  
 

http://www.werl-hilbeck.de
http://www.context-gmbh.de
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Zur Beleuchtung des Konfliktes Windenergienutzung und Vogelschutz wird zurzeit 
eine von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Studie zu den 
Chancen und Risiken der Windenergienutzung im Konfliktfeld mit den Belangen 
des Vogelschutzes, dargestellt am Beispiel des europäischen Vogelschutzgebietes 
„Hellwegbörde“ - erarbeitet, in der verschiedene Windparks, u.a. auch in Mawi-
cke zu den Auswirkungen der Windenergienutzung auf geschützte Vogelarten 
untersucht werden. Die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse der Studie kön-
nen möglicherweise dazu führen, dass der kategorische Ausschluss von Wind-
energienutzung im Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ nach dem Vorsorgeprinzip 
an den sehr ertragreichen Windstandorten in der Börde nicht immer vollzogen 
werden muss.  
 
Mit derselben Zielsetzung der Konfliktlösung Windenergienutzung und Vogel-
schutz strebt zurzeit die Gemeinde Ense an, ein Repoweringkonzept umzusetzen, 
bei dem die damit verbundenen artenschutzrechtlichen Fragestellungen geprüft 
werden. Erste Gespräche mit der Bezirksregierung Arnsberg sind bereits geführt. 
Das Ergebnis kann auch für die mögliche Förderung der Windenergie im Werler 
Stadtgebiet richtungsweisend sein.     
 
Sollte nach Vorliegen der Ergebnisse der projektierten Studie sowie nach positi-
vem Ausgang der Diskussion um das Repoweringkonzept der Gemeinde Ense ei-
ne Förderung der Windenergienutzung innerhalb des Vogelschutzgebietes nicht 
kategorisch ausgeschlossen sein, ist aufgrund der geänderten Rahmenbedingun-
gen die Potenzialflächensuche  für Windenergienutzung in der Stadt Werl um die 
neu gewonnenen Erkenntnisse zu ergänzen.  
 
Unter stadtplanerischen Aspekten wäre dann grundsätzlich in Erwägung zu zie-
hen, die Förderung der Windenergienutzung in Werl in Form des Repowerings 
innerhalb der bereits vorhandenen Konzentrationsflächen in Brünningsen und 
Mawicke zuzulassen. Es wäre ebenso denkbar, durch Erweiterung der vorhande-
nen Zonen die Windkraftnutzung zu fördern und auf die Ausweisung einer neuen 
Konzentrationsfläche zu verzichten. Dieser Ansatz ist insofern nicht abwegig, als 
dass man z.B. den durch die Autobahn 44 bereits vorbelasteten, sehr gut geeig-
neten Windstandort in Mawicke dem in einer landschaftsbildlich unberührten 
Senke liegenden möglichen Standort westlich von Westhilbeck vorzieht und 
gleichzeitig den Bedenken der Hilbecker Bürger gegen weitere Windkraftanlagen 
in Westhilbeck Rechnung trägt. Auch den bereits geäußerten Absichten zum Re-
powering vorhandener Anlagen im Windpark Mawicke käme eine solche Vorge-
hensweise entgegen. 
 
Im Sinne der grundsätzlichen Absicht der Stadt Werl der Windenergienutzung im 
Stadtgebiet Raum zu geben schlägt die Verwaltung vor, die aktuellen Entwick-
lungen im Konfliktfeld Windenergienutzung und europäisches Vogelschutzgebiet 
„Hellwegbörde“ abzuwarten, um dann eine Entscheidung zur Windenergienutzung 
in Werl zu treffen. Das bedeutet für die vorliegenden Anträge, dass zunächst 
nicht über sie entschieden wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschließt, vor einer Entscheidung 
zur Windenergienutzung in der Stadt Werl die aktuellen Entwicklungen  im Kon-
fliktfeld Windenergienutzung und europäisches Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ 
abzuwarten und die vorliegenden Anträge zunächst ruhen zu lassen. 

http://www.context-gmbh.de
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S t a d t  W e r l        Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    203 
TOP                      

zur  öffentlichen  nicht öffentl. Sitzung des 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
29.06.2010 
      
08.07.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründg. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen                nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                   nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 10.06.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL Allg. 
Vertreter 

BM 

AZ   Schu      
 

Sachdarstellung: 
 

Abschluss der Lärmaktionsplanung der Stadt Werl (Stufe 1) 
 
In seiner Sitzung am 02.10.2009 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schusses den Entwurf der Lärmaktionsplanung der Stadt Werl im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gemäß § 47 d Abs. 3 BImSchG  öffentlich auszulegen. Die 
öffentliche Auslegung analog einer Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanver-
fahren fand in Zeit vom 16.12.2009 bis zum 22.01.2010 statt. Anregungen zum Ent-
wurf des Lärmaktionsplans wurden von der Öffentlichkeit nicht vorgebracht. 
 
Seitens des Landesbetriebes Straßenbau NRW als Maßnahmenträger wurden einige 
redaktionelle Anregungen gegeben, die in den vorliegenden Lärmaktionsplan einge-
arbeitet wurden.  
 
Inhaltlich wurde der Textteil unter den Bemerkungen auf Seite 6 um den Hinweis be-
züglich des Einbaus lärmarmer Fahrbahnbeläge ergänzt, dass auch der Einbau von 
innovativen lärmmindernden Fahrbahnbelägen (z.B. LOA5D), die unterhalb der 
Fahrgeschwindigkeit von 60 km/h wirksam sind, für die B 63 Ortsdurchfahrt Hilbeck 
nicht in Fragen kommen.  
 
Ebenso ergänzt wurde der Textteil unter den Bemerkungen auf Seite 6 um einen 
Hinweis zum Einbau von Schallschutzfenstern, Belüftungssystemen und Schall-
dämmfassaden als lärmmindernde Maßnahme in der Zuständigkeit der Eigentümer 
und der finanziellen Fördermöglichkeit. 
 

http://www.context-gmbh.de
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Zum Abschluss der Lärmaktionsplanung gemäß § 47 d Bundesimmissionsschutzge-
setz ist - wie in der Vorlage 54 vom 02.12.2009 sowie in der Mitteilung 975 vom 
10.12.2008 dargestellt – der Lärmaktionplan der Stadt Werl vom Rat zu beschließen, 
so dass die Nachmeldung über das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz NRW und den Bund an die EU erfolgen kann. So-
mit kommt die Stadt Werl abschließend ihrer Verpflichtung aus der EU-
Umgebungslärmrichtlinie vom 25. Juni 2002 nach (Richtlinie 2002/49/EG). 
 
Der Lärmaktionsplan der Stadt Werl, 10.06.2010, ist im Internet einzusehen unter 
www.werl.de /aktuelles. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, den Lärmaktionsplan 
Werl, 10.06.2010, zu beschließen. 
 
 
 
 
 
Anlage: Lärmaktionsplan der Stadt Werl, 10.06.2010  

http://www.werl.de
http://www.context-gmbh.de
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Lärmaktionsplanung für die Stadt 
 

Werl 
 

 
 
Vorbemerkung: 
 
In Anbetracht der Frist 31.12.2008 zur Erstellung eines Lärmaktionsplanes und der 
Notwendigkeit des Einvernehmens mit dem Maßnahmenträger über die im Lärmaktionsplan 
dargestellten Maßnahmen sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung an der Planung, war die Stadt 
Werl zunächst lediglich in der Lage, einen Sachstandsbericht zur Lärmaktionsplanung 
fristgerecht vorzulegen, der dem Vorbehalt des Einvernehmens mit dem Maßnahmenträger, 
hier dem Landesbetrieb Straßenbau NRW, sowie dem Vorbehalt der Anregungen aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung unterliegt. Diese Vorgehensweise entspricht dem Erlaß des MUNLV 
NRW bezüglich der Übermittlung der Lärmaktionspläne vom 29.09.2008.  
 
Zwischenzeitlich wurde das Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW über die 
dargestellten Maßnahmen zur Lärmminderung erzielt sowie die Bürgerbeteiligung 
durchgeführt, so dass nun der abgeschlossene  Lärmaktionsplan der Stadt Werl vorgelegt 
werden kann. 
 
 
Beschreibung der Umgebung und der zu berücksichtigenden Lärmquellen: 
 
Die Stadt Werl liegt angrenzend an den östlichen Rand des Ballungsraumes Ruhrgebiet in der 
Soester Börde im Westen von Deutschland. Zu ihren Nachbarkommunen existieren weite in-
tensiv ackerbaulich genutzte Flächen. Nächstes Oberzentrum ist Dortmund, verkehrlich über 
Autobahn und Schienenverkehr zu erreichen.  
 
 
Hauptlärmquellen, welche in die Gemeinde einwirken, sind 
 
Haupt-Straßenverkehr  
 
Name Kfz/a Lage 
A 44 20,6 Mio West-Ost durch das Stadtgebiet 
A 445  7,7 Mio Nord-Süd durch das Stadtgebiet 
B 63  6,8 Mio Nord-Süd durch das Stadtgebiet 
 
Haupt-Schienenverkehr 
 
Name Züge/a Lage 
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Flughafen 
 
Name Bewegung/a Lage 
   
 
 
 
Zuständige Behörde 
 
Stadt Werl; Hedwig-Dransfeld-Str. 23; 59457 Werl; Telefon: 02922-8000: Fax: 02922-
8001999, Homepage: www.werl.de 
 
 
 
Verweis auf Ort der Veröffentlichung (z.B. Internetseite) 
 
Die Lärmaktionsplanung der Stadt Werl ist veröffentlicht unter:  
http://www.werl.de/rathaus/planenundbauen/stadtplanung/117010100000006796.php. 
  
 
Rechtlicher Hintergrund 
 
Die Aktionsplanung erfolgt auf Grund der EG-RL 2002/49/EG und deren Umsetzung in der 
Bundesrepublik Deutschland in §§47a - f des BImSchG. 
 
 
 
Geltende Grenzwerte gem. Artikel 5 der RL 2002/49/EG 
 
Die von der Bundesrepublik der EU mitgeteilten Grenzwerte sind veröffentlicht unter: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/reporting_2005/ms_reports/germany
/dezip/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/reporting_2005/ms_reports/germany
/reporting2005_d2002-49/_DE_1.0_&a=d 
 
 
 
Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 
 
Die Ergebnisse der Lärmkarten wurden von den Ballungsraumkommunen bzw. dem LANUV 
ermittelt und im Internet unter www.umgebungslaerm.nrw.de veröffentlicht. Für die Schienen-
wege von Eisenbahnen des Bundes führte das Eisenbahnbundesamt die Lärmkartierung 
durch. Die Veröffentlichung erfolgte unter http://www.eisenbahn-bundesamt.de/Service/laerm/ 
laerm_karten.htm . 
 
 

http://www.werl.de
http://www.werl.de/rathaus/planenundbauen/stadtplanung/117010100000006796.php
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/reporting_2005/ms_reports/germany
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/reporting_2005/ms_reports/germany
http://www.umgebungslaerm.nrw.de
http://www.eisenbahn-bundesamt.de/Service/laerm/
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Bewertung, Probleme, verbesserungsbedürftige Situationen 
 
Die Lärmkartierung 2007 weist für das Stadtgebiet Werl den Straßenverkehr als einzige Lärm-
quelle aus, die Lärmauswirkungen und Lärmprobleme hervorruft. Dabei stellt der Ortsteil Werl-
Hilbeck entlang der Ortsdurchfahrt B 63 den einzigen Bereich mit prioritärem Handlungsbedarf 
dar. Hier sind Menschen einem Lärmpegel > 70 dB(A) am Tag und > 60 dB(A) bei Nacht aus-
gesetzt, so dass die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes besteht.  Zur Re-
duzierung der Lärmbelastung erarbeitet die Stadt Werl in diesem Plangebiet ihren derzeit ein-
zigen Lärmaktionsplan mit der Bezeichnung „Teilaktionsplan Werl – 2008 – 1“. 
 
 
 
Planbezeichnung  Ortslage Lärmart 
 Werl-2008-1 Werl-Hilbeck Straßenverkehr 
   

 
 
 
Teilaktionsplan Werl-2008-1 
 
Lageplan 
 
 

 
 
 

Zugehörige Daten: 
 
Lärmquelle Straßenverkehr  
 
6,8 Mio. Kfz/Jahr, überdurch-
schnittlich hoher Schwerlastan-
teil  
 
Spitzenbelastung am Tag:  
 2200 Kfz/h,  
davon ca. 220 Fz/h Schwer-
verkehr 
 
ca. Anzahl betroffener Men-
schen > 70 dB(A) am Tag: 42 
 
ca. Anzahl betroffener Men-
schen >  60 dB(A) bei Nacht: 
78 
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Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit 
 
Die Öffentlichkeit wurde über das Internet (www.werl.de s. Anlage 2), die örtliche Presse und 
im Rahmen politischer Beratungen in verschiedenen öffentlichen Sitzungen des Fachaus-
schusses sowie des Rates der Stadt Werl über die Lärmaktionsplanung informiert und zur 
Mitwirkung motiviert.  
 
In seiner Sitzung am 02.12.2009 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der 
Stadt Werl, den Vorentwurf der Lärmaktionsplanung der Stufe 1 für die Stadt Werl  gemäß § 
47 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz als Entwurf in der Zeit vom 16.12.2009 bis zum 
22.01.2010 öffentlich auszulegen und der Öffentlichkeit Gelegenheit zu geben, die Ergebnisse 
der Lärmkartierung sowie den Vorentwurf der Lärmaktionsplanung einzusehen und eine Stel-
lungnahme zu den Planungen abzugeben (s. Anlage 3). Anregungen zum Entwurf der Lärm-
aktionsplanung wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht vorgebracht.   
 
 
 
Bewertung, Probleme, verbesserungsbedürftige Situationen 
 
Die B 63, Ortsdurchfahrt Hilbeck, stellt den einzigen Bereich im Werler Stadtgebiet dar, in dem 
durch Straßenverkehr verursachte Lärmprobleme mit prioritärem Handlungsbedarf auftreten. 
In diesem Bereich sind schätzungsweise 274 Wohnungen mit einem LDEN >55 dBA sowie 48 
Wohnungen mit einem LDEN > 65 dBA lärmbelastet. Schulen und Krankenhäuser befinden 
sich nicht innerhalb des lärmbelasteten Plangebietes. 
 
Problematisch ist die Tatsache, dass die B 63 als Straßenverbindung für den großräumigen 
Verkehr (Verbindung A 44 bzw. A 445 und A 2) vorrangig den Durchgangsverkehr abwickelt 
mit einer täglichen Verkehrsbelastung von ca. 22.000 Kfz und einem überdurchschnittlich ho-
hen Schwerverkehranteil (3.200 Fz/Tag). In Spitzenstunden (nachmittags) beträgt die Belas-
tung ca. 2.200 Kfz/h, davon ca. 220 Fz/h Schwerverkehr. 
 
 
Bereits vorhandene oder geplante Maßnahmen zur Lärmminderung 
 
[X] Verkehrsplanung 
[ ] Raumordnung 
[ ] auf die Quelle ausgerichtete Maßnahmen 
[ ] Wahl von Quellen mit geringer Lärmentwicklung 
[ ] Verringerung der Schallübertragung 
[ ] verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize 
[ ] sonstige: ______________________________ 
 
Erläuterungen: 
 
Die Stadt Werl plant folgende Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms: 
 
Für die Jahre 2009/2010 ist in einem Teilbereich der Ortsdurchfahrt Hilbeck ein Umbau auf 
einer Länge von ca. 800 m geplant (Gesamtlänge OD Hilbeck ca. 1.500 m). Mit der  Umbau-

http://www.werl.de
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maßnahme wird eine Verringerung des Straßenverkehrslärms durch Reduzierung der Durch-
gangsgeschwindigkeit erzielt. Die Geschwindigkeitsreduzierung wird insbesondere erreicht 
durch Verringerung des Straßenquerschnitts von 8,50 m auf 6,50 m und den Bau von Fahr-
bahnteilern. Durch Verstetigung des Verkehrsflusses in Form von Einrichtung gesonderter 
Abbiegespuren wird ebenfalls eine Lärmminderung erreicht. 
 
 
Maßnahmen in den nächsten 5 Jahren zur Lärmminderung ggf. zum Schutz ru-
higer Gebiete 
 
[X] Verkehrsplanung 
[X] Raumordnung 
[ ] auf die Quelle ausgerichtete Maßnahmen 
[ ] Wahl von Quellen mit geringer Lärmentwicklung 
[ ] Verringerung der Schallübertragung 
[ ] verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize 
[ ] sonstige: ______________________________ 
 
Erläuterungen: 
 
Vorbehaltlich des Ergebnisses der nach dem Einvernehmen durchzuführenden Öffentlich-
keitsbeteiligung plant die Stadt Werl folgende Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms: 
 
Als mittelfristige Maßnahme der Verkehrsplanung/Raumordnung wird der Weiterbau der A 445 
zwischen der Anschlussstelle Werl-Nord und der A 2, Anschlussstelle Hamm-Rhynern, von 
der Stadt Werl forciert. Durch Verlagerung des Verkehrs auf einen neu zu errichtenden Auto-
bahnabschnitt wird eine effektive Verminderung der Lärmbelastung der Anlieger der Orts-
durchfahrt Hilbeck erreicht.  
 
Der Entwurf des Weiterbaus der A 445 ist bereits genehmigt, so dass als nächster Schritt die 
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens erfolgt. Die Stadt Werl ist sehr an einer raschen 
Umsetzung des Weiterbaus der A 445 interessiert. Sie geht davon aus, dass die Maßnahme 
mittelfristig realisiert wird.  
 
 
Langfristige Strategie der Lärmminderung  
 
Aus dem Verständnis der Lärmaktionsplanung als querschnittorientierte Planung ist die Stadt 
Werl grundsätzlich bemüht, Lärmvermeidungs- und Lärmminderungsaspekte in einer Verzah-
nung mit der Bauleitplanung und der Erarbeitung spezieller Konzepte in die Stadtent-
wicklungs- und Raumplanung einzubeziehen und somit eine Verbesserung der Wohn- und 
Aufenthaltsqualität im privaten und öffentlichen Raum herbeizuführen bzw. ruhige Bereiche zu 
erhalten.  
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Bemerkungen 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Lärmaktionsplans wurde die Anordnung eines LKW -(Nacht-
)fahrverbotes als kurzfristige, Lärm mindernde Maßnahme für die betroffenen Anlieger der B 
63, Ortsdurchfahrt Hilbeck, untersucht. Als alternative Umleitung des Verkehrs wird eine Stre-
cke über die A 2, A 1 und A 44 gesehen (Kamener Kreuz/Kreuz Dortmund-Unna) (Umweg 
kann für einige Fahrzeuge bis zu ca. 30 km betragen). Im Ergebnis ist festzustellen, dass die 
Anordnung eines LKW-(Nacht-)fahrverbotes aus folgenden Gründen nicht möglich ist: 
 

o Die B 63 ist eine Bundesstraße mit der Zweckbestimmung, den weiträumigen Verkehr 
und somit auch den Ausweichverkehr der Autobahnen aufzunehmen. Bevor der Lü-
ckenschluss der A 445 nicht abgeschlossen ist, kann eine Einschränkung der Nutzung 
nicht vorgenommen werden. Darüber hinaus dient die B 63 bei Bestand von Baustellen 
auf der A1, A 2 und A 44 als Umleitungsstrecke für Großraum- und Schwertransporte.  

o Der hochanteilige Ziel- und Quellverkehr zu den Gewerbegebieten in Hamm und Werl 
würde die Strecke weiterhin nutzen dürfen. Somit würde eine spürbare Entlastung nicht 
gegeben werden. 

o Es ist zu befürchten, dass die alternative Umleitung des Verkehrs von bis zu 30 km 
Länge wie oben beschrieben nicht akzeptiert würde und der Verkehr über untergeord-
nete, dafür nicht ausgebaute Strecken verlagert würde. 

 
Der Einbau von mehrjährig erprobtem offenporigem Asphalt („Flüsterasphalt“, „Dränasphalt“) 
wurde im Rahmen der Lärm-Aktionsplanung als mögliche Maßnahme geprüft. Da die Lärm 
mindernde Wirkung bei Befahren des mehrjährig erprobten offenporigen Asphalts erst ab Ge-
schwindigkeiten > 60 km/h eintritt und die Lärmbelastung im Ortsteil Hilbeck in einem Bereich 
mit maximal zulässiger Geschwindigkeit von 50 km/h vorliegt, ist kein Erfolg auf Minderung 
des Lärms durch Einbau einer offenporigen Asphaltdecke der herkömmlichen Art in der Orts-
durchfahrt Hilbeck zu erwarten. Auch der Einbau innovativer Fahrbahnbeläge (z.B. LOA5D), 
wie in den „Bautechnischen Empfehlungen für das Herstellen von lärmarmen Fahrbahnbelä-
gen im kommunalen Straßenbau“ vom Landesbetrieb Straßenbau herausgegeben, kommen 
für die B 63 in der Ortsdurchfahrt Hilbeck nicht in Frage. Der LOA5D wurde nicht für hohe Ver-
kehrsbelastungen mit Schwerlastanteil konzipiert sondern für den PKW-dominierten innerstäd-
tischen Verkehr optimiert. 
 
Auch baulicher Schallschutz wie die Errichtung von Schallschutzwällen und –wänden scheidet 
als Lärm mindernde Maßnahme in der Ortsdurchfahrt Hilbeck aus Gründen der Wahrung des 
dörflichen Ortsbildes und vor dem Hintergrund einer mittelfristig sehr wirksamen Alternative 
mit dem Weiterbau der A 445 aus.  
 
Der Einbau von Schallschutzfenstern, Belüftungssystemen und Schalldämmfassaden an den 
Wohngebäuden als weitere bauliche Schallschutzmaßnahme stellt wirksame bauliche Schall-
schutzmaßnahmen für den Aufenthalt im Gebäude dar. Da diese Maßnahmen in der Zustän-
digkeit der Eigentümer liegen, werden sie lediglich nachrichtlich zur Information der Öffentlich-
keit im Lärmaktionsplan der Stadt Werl aufgeführt. Unter bestimmten Voraussetzungen be-
steht die Möglichkeit der finanziellen Förderung solcher durch den Eigentümer durchzuführen-
den Schallschutzmaßnahmen. Nähere Informationen sind beim Landesbetrieb Straßenbau 
NRW, Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift, Tel. 0291 – 298192 erhältlich. 
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Finanzielle Informationen 
 
Die zurzeit im Bau befindliche Maßnahme „Rückbau der B 63 Ortsdurchfahrt Hilbeck“ wird 
anteilig vom Bund (Fahrbahn, Entwässerung, Radweg) und der Stadt Werl (Gehweg) finan-
ziert. Es sind Gesamtkosten in Höhe von ca. 3,4 Millionen € kalkuliert.  
 
Finanzielle Informationen zum Weiterbau der A 445 können zurzeit noch nicht getroffen wer-
den. 
 
Geplante Bestimmungen über die Bewertung der Durchführung (Qualitätssiche-
rung) 
 
2012 werden die Lärmkarten überprüft und ggf. überarbeitet. Die dann festzustellenden Ver-
änderungen gegenüber der Situation 2007 geben Aufschluss über die Wirksamkeit der Maß-
nahmen. Sollten die Ziele dann nicht erreicht sein, wird ein weitergehender Aktionsplan er-
stellt. 
 
 
 
Erwartete Auswirkungen 
 
Die geplante kurzfristige Maßnahme des Rückbaus der B 63, Ortsdurchfahrt Hilbeck, wird eine 
mäßige Teilentlastung für ca. die Hälfte der betroffenen Menschen bewirken.  
Mit der geplanten mittelfristigen Maßnahme Weiterbau der A 445 geht die Stadt Werl davon 
aus, dass sich die Belastung durch Verkehrslärm im Ortsteil Hilbeck soweit reduziert, dass 
keine problematische Situation mehr festzustellen sein wird. 
 
 
 
-- Ende Aktionsplan Werl-2008-1 --

http://www.context-gmbh.de


http://www.context-gmbh.de


http://www.context-gmbh.de


http://www.context-gmbh.de


http://www.context-gmbh.de


http://www.context-gmbh.de

	I. Öffentliche Sitzung

